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Elterninfo:  
Vorgehen beim Wunsch nach Befreiung / Beurlaubung vom Unterricht 
 
Liebe Eltern,  

es kommt häufig vor, dass Kinder aus verschiedenen Gründen nicht am Unterricht teilnehmen können. Mit 
diesem Schreiben möchte ich Ihnen unsere Regelungen mitteilen. 

- Ihr Kind wird an einem ganzen Schultag fehlen: 

Bitte stellen Sie als Erziehungsberechtigte im Voraus einen schriftlichen Antrag an die Schulleitung und 
nennen die zwingenden Gründe, möglichst mit Vorlage einer Bestätigung (z.B. Erholungsaufenthalt, re-
ligiöse Veranstaltung, außerschulische Veranstaltung, besondere persönliche Gründe). Reise- oder Ur-
laubstermine können nicht als dringende Ausnahmefälle anerkannt werden (§20 BaySchO). 

Der Antrag kann auf der Internetseite der Schule www.grundschule-euerbach.de heruntergeladen 
werden. Sie erhalten eine schriftliche Rückantwort der Schulleitung. Im Falle einer Genehmigung ha-
ben Sie hiermit den Nachweis, dass Ihr schulpflichtiges Kind an diesem Tag beurlaubt ist. 

- Ihr Kind wird erst verspätet zum Unterricht kommen können bzw. muss die Schule vor Unter-
richtsende verlassen, z. B. wegen eines Arzttermins: 

Bitte informieren Sie in diesem Fall die Klassenleitung (z.B. durch ein kurzes Schreiben oder eine Mit-
teilung im Aufgabenheft). Die Klassenleitung befreit Ihr Kind formlos für einzelne Unterrichtsstunden 
und informiert ggf. die OGS über die Fehlzeit. Die Bestätigung über den Arztbesuch legen Sie bitte bei 
der Klassenleitung vor. 

- Ihr Kind besucht den Klassenunterricht, soll aber nicht die OGS besuchen bzw. soll vorzeitig abgeholt 
werden: 

Im Falle eines Arzttermins informieren Sie bitte das Personal der OGS schriftlich (per E-Mail oder form-
lose Mitteilung) und legen am nächsten Tag eine ärztliche Bestätigung vor. 

Im Falle von privaten Terminen oder individuellen Wünschen ist bei der Schulleitung ein Antrag auf 
Befreiung vom Unterricht mit Nennung/Nachweis der besonderen Gründe zu stellen. 

Bei vorzeitigem Verlassen des Unterrichts bzw. der OGS müssen Kinder persönlich am Schulhaus abgeholt 
werden.  

Bitte beachten Sie, dass der OGS-Schultag je nach Buchung regulär um 14 Uhr bzw. um 16 Uhr endet. Im Sinne 
eines strukturierten Tagesablaufs wünschen wir, dass Sie beim Abholen warten, bis sich die Gruppe voneinan-
der verabschiedet hat. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ulrike Göbel, Rektorin 
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